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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Eschershausen - Stadtoldendorf  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund des § 58 i. V. m. § 112 und § 114 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Eschershausen-
Stadtoldendorf in der Sitzung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 16.278.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 18.807.800 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  5.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.870.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.687.400 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.035.900 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 22.092.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    21.056.500 €   
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            326.900 € 
 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 37.963.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 40.106.700 € 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 21.056.500 € 
festgesetzt.               
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                                                                 § 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 530.000 € festgesetzt.  

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
2.645.100 € festgesetzt. 

§ 5 
 

Die Samtgemeinde erhebt von ihren Mitgliedsgemeinden eine Samtgemeindeumlage 
nach Maßgabe des § 111 Abs 3 S. 1 NKomVG.  
 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 
26,99 v. H. festgesetzt. 

§ 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein 
Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten 
vorzunehmen ist, wird festgesetzt auf 100.000 €. 
 
Stadtoldendorf,   09.12.2025         
                                                                                   gez. Kumlehn   
                                                                       ________________________                                                                                                                                                                          
                                                                       (Samtgemeindebürgermeister)  
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach §§ 112, 114 Abs. 2, 119 Abs. 4,120 Abs. 2  S. 1  und § 111 Abs. 3  S.1 
des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 15 Abs. 
6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche  
Genehmigung ist durch den Landkreis Holzminden am 22.04.2026 erteilt worden. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
                              
                                  vom 24.04.2026 bis zum 06.05.2026   
 
nach vorheriger Terminabsprache während der Öffnungszeiten in Zimmer 15 des 
Rathauses in Stadtoldendorf zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Stadtoldendorf, 22.04.2026                                            gez. Kumlehn 
                                                                          ________________________    
                                                                          (Samtgemeindebürgermeister) 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Dielmissen 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund des § 58 i. V. m § 112 und §114 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dielmissen in der Sitzung 
am 12.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  678.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 575.700 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 € 
. 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 666.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  553.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 535.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 666.400 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.088.200 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
                                                                 
                                                                 § 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 111.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere 
Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt : 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 241 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

§ 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vor-
zunehmen ist, wird festgesetzt auf 50.000 €. 
 
 
Dielmissen,12.02.2026 
                                                                                        gez. Krause                   
                                                                                     _____________ 
                                                                                      (Bürgermeister) 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
                           
                            
                                vom 24.04.2026 bis zum 06.05.2026 
 
während der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabsprache im Büro der 
Gemeinde Dielmissen,  Am Schlagbaum 12, 37633 Dielmissen zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.                                                                                                                       
 
Dielmissen, 22.04.2026                                              
                                                                                      gez. Krause    
                                                                                  _____________ 
                                                                                   (Bürgermeister) 
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                                Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
 
                                    Haushaltssatzung der Gemeinde Eimen 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
 
Aufgrund des § 58 i.V.m. §112 und § 114 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Eimen in der Sitzung am    
18.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag    
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                                                                    641.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                                                        738.500 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                                                                            0 €  
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                          0 €  
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
   
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             629.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            705.300 €  
        
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   6.000 € 
  
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     0 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                    0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes                                                     629.600 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes                                                    711.300 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
                                                                   
                                                                  § 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzei- 
tigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf      
104.900 € festgesetzt. 
                          
                                                                  § 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 
wie folgt festgesetzt : 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 145 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
                                                                
                                                                  § 6 
 
Die Wertgrenze oberhalb derer für Investitionen von erheblicher Bedeutung ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vor-
zunehmen ist, wird festgesetzt auf 50.000 €. 
 
Eimen, 18.02.2026                                                                                                                                                                                                                   
                                                                            gez. Saudhof 
                                                                              ___________ 
                                                                           (Bürgermeisterin) 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit   

öffentlich bekannt gemacht. 
 

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
 

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG  
                              
                                  vom 24.04.2026 bis zum 06.05.2026 
 
nach Terminabsprache während der Öffnungszeiten im Gemeindebüro der 
Gemeinde Eimen zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

                                                                                
 
Eimen, 23.04.2025                                                    gez. Saudhof                                                                                 
                                                                                _____________  
                                                                                (Bürgermeisterin) 
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Friedhofsordnunq CFOl

für den Friedhof
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Heinade 

in Heinade.

Gemäß § 4 .der RecWsvsrordraing über die Verwaltung kirchiicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Klrchf. Amtsbf. 1974 S. 1) hat 
der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Heinade am 9.12.2025 folgende 
Friedbofeordmmg beschlossen.:

Der'Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. 
Er Ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er 
ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode 
die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 
Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung, und Weisung.,

Inhaltsübersicht

I» Allqemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaftung 
§ 3 Schließung und Entwidmung

OrdntffKisyotscfarlften

§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6- Dienstlelstumen

Hl. Allgemeine Bestattiingsvorschriften

§ 1 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Um-bettu.ng.en. und Ausgrabungen

XV. Grabstätten

.§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 14 UroenFeihengrabstätten
§ 15 Urnenreihengrab mit Kennzeichnung - Urnenanlage- 
§ 16 Einzelwahlgrabstätte für je eine Erd- und Urnenbeisetzung in dem extra 

ausgewiesenen Gräberfeld 
§ 17 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 18 Vorzeitige Einebnung 
5 i# Bestattunasverzelctmls

ixi
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V» Gestaftmwr von Grabstätten «md Cratoiaie.il

§ 20 Gestaltungsgrundsatz
§ 21 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

Pflege^yon^GraMaBen

§ 22 Äffgemefnes 
§ 23 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 24 Vernachlässigung

VII. ■Grabmale und andere Anlagen

§ 25 Errichtung und Änderung von Grabmaien 
§ >6- Matisoteerx and gemauerte Gräfte 
§ 27 Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen 
§ 28 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. i.eichetM’äaare mm Trauerfelern

§ 29 Leichenhalle
§ 30- Sentrtzung der Friedbofekapelfe

gkHaftunawid^jSfiMhtttt

§ 31 Haftung 
§ 32 Gebühren

M. Setitgssworschrffte»

§ 33 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. AHqemeinc VörschrHten

■ §1
., _ CeftmiffsbeFelcfc tmtl FrtedHbofisEweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde
Hemade in seiner jeweiligen Größe.

a.) Der Friedhof Helnade umfasst zur Zeit die Flurstücke:
aa.) Ffur 8 Flurstück 243/383 Gemarkung Fteirtade 2.570 qm
ab1 Flur 8 Flurstück 41/1 Gemarkung Heinade1.250 gm

Insgesamt; 3.820 qm

Eigentümerin des Flurstücks aa.) ist die Kirchengemeinde.
Eigentümerin des Flurstücks ab.) ist die politische Gemeinde.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei mrern Ableben ihren
Wohnsitz in der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Heinade hatten, sowie derjenigen, die 
bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der 
Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwai- 
tung.

£2]
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§2
Friedhofsverwattung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom 
Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den 
sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaftung kann der Kirchenvorstand einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, 
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, 
einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden 
von Dienstleistungserbringem sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten 
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben,, verarbeitet und genutzt werden.

§3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem 
wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr 
verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf 
lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch 
Nutzungsrechte bestehen,, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern 
zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabsteilen an denen 
die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abiäuft, dürfen nicht 
neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der 
ßestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten^ zulassen..

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

(3) Durch die Entwidmung wird die .Eigenschaft a.ls Ruhestätte der Verstorbenen
aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte 
mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgeiaufen sind und eine angemessene
-letätsfrist vergangen, ist.

tlfOrän u rsgsvorgch riften

§4
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist wahrend der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch 
vorübergehend geschlossen werden.

133£:\Ugsfs\S5jksä»\Dssfe3!sp\BsSeiä\K®lss2iiS\K-»\5=rfSäSfisr\5:0\232S-lS^pS FtiedheStorsSassHi CTO) (431S) * SEU, SS.i0.202SZ™
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§5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten und Äußerungen, die sich In verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet;

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Iniinern, Skateboards aller Art - 
ausgenommen Kinderwagen, Rottstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der 
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer 
- zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubteten,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten 

auszuführen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen 
und zu verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Steilen abzulagern oder 
mitgebrachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu 
beschädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeteint mftzubrtngen.

(3) Die Friedhofsverwaitung kann Ausnahmen zu lassen, soweit die Interessen Anderer 
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

§6
Dienstleistungen

(1) Dienstieistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die 
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstteistungserbringer, die fachlich geeignet und in 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstieistungserbringem kann die Ausübung Ihrer Tätigkeit von der
Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der 
Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung
entbehrlich-.

m
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(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Steilen gelagert werden, an denen sie nicht 
hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei 
Unterbrechung der Tagesarbeit so. herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen 
Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringem dürfen nicht an oder in den 
Wasserentaahrnesteiten des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die 
sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

§7
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen 
rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die
Bestattung leiten und wer sonst .bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeler)
gestattend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsvemaltung kann die Person,, die die Bestattung leiten oder bei der 
Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat
und eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, 
ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragsteilenden Person Ort und 
Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden.

§8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen 
zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund 
voriiegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für ErdbestatJxmgen. darf kein Sarg verwendet werden,, der geeignet lstr nachhaltig 
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des 
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 
sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der FriedhofsverwaItung bei der 
«£MB€idung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die 
Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metaflsärge 
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.
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(6) Es dürfen keine Urnen, Uberumen oder Schmackumen verwendet wercteit, die aus
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestetft oder die 
geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

§9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen Kindern bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen 
werden.

f2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit
Genehmigung der unteren Gesundhestsbehörde ausgegraben oder umgebettet 
werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofeverwaltiing schriftlich zu
verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung 
und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an 
Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 
unterbrochen oder gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, 
wenn Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

iv- Sya-bstätten.

§ ii
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Relhengrabstätten (§ 12),

b) Wahlgrabstätten (§ 13),

c) Uraenrefhengratetätten (§ 14),

d) Urnenreihengrabstätten mit Kennzeichnung - Urnenaniage {§ 15),

e) Efnzehvahtgrabstätten für je eine Erd- und ümenbestattung (§ 16).

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur 
ölfentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser urdnung in -der jeweils 
geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen 
naoen jeae Änderung inrer Anscnrift der Frtedhofsverwaltung mlteuteilert..
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(3) Rechte an Rethengrabstätten werden nur Im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf 
Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderiichkeit der -Umgebung besteht .nicht.

(4) In einer Grabsteife darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. 
Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 
5. Lebenswahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereite belegten Wahl- oder Umenwahigrabstelie darf zusätzlich eine Asche
bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin 
oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die 
eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war,

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe 
haben:

a) für Särge von Kindern; Länge: 1,20 m Breite: 0,60 m,
b) von Erwachsenen: Länge: 2,10 m Breite: 0,90 m,
c) für Umenreihengrabstätten: Länge: 1,00 m Breite: 0,80 m.

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen Ist der
Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne 
Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber 
für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände
getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüflt werden, die dafür von der 
Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, 
Vasen, Großgehölze usw,), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten
entfernen. Uber das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person Ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach 
und muss beim Äusheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger 
entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der 
nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf 
Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht.

i 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabsteife für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben 
werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert weiden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor 
Ahteyf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt
-smacFfC.
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§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahtgrabstätten sind Grabstätten für Erdb^terttungen, die mit einer oder mehreren 
Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 25 Jahre, vom 
Tage der Verleihung angerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde
ausgesteHt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach 6 3 Absatz 2 ..Schließung und 
fntwidmuna“ auf Antrag für die gesamte Wahigrabstätte um 15 Jahre verlängert 
werden. Die Friedhofsverwaftung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung 
eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das 
Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende 
Angehörige bestattet werden:

a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 

Lebenspartnerschaft,
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkei in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,
e) Eitern,
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den 
bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer 
bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Frtedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mltgeteift werden, so ist die 
Friedhofsverwattung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. 
Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine 
der in Absatz 3 Buchstaben: a) bis h) genannten Personen übertragen; zur
Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der 
Friedhofeverwaltung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaitung schriftlich mitteiien, auf 
wercherr Ihrer bestattungsberechticiteri Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die 
nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei 
steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen derjewelte ältesten Person 
zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung 
auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie 
neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behaiten, so kann er oder sie das 
Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine 
solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die 
Übertragung gilt Absatz 4.
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§ 14
Urnenreihengrabstatten

(1) Umenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer 
Umenreihengrabstätte darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Urnenreihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 15
Urnenreihengrab mit Kennzeichnung - Urnenanlage

(1) Umenreihengrabstätten mit Kennzeichnung - Umenanlage - werden zur Bestattung 
von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte mit Kennzeichnung - 
Urnenanlage - darf nur eine Asche bestattet werden,

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Umenreihengrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

§ 16
Einzelwahlgrabstelie für je eine Erd- und Urnenbeisetzung in dem extra

ausgewiesenen Gräberfeld

(1) Einzeiwahigrabstätten für je eine Erd- und Urnenbeisetzung sind Grabstätten für je 
eine Erdbestattung und eine Urnenbeisetzung. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 30 Jahre für die Erdbestattung bzw. mindestens 25 Jahre, vom Tage der 
zweiten Verleihung für die Urnenbeisetzung 6an gerechnet. Über das Nutzungsrecht 
wird eine Urkunde ausgestellt.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Einzelwahlgrabstätten für je eine Erd- und Urnenbestattung auch die Vorschriften für 
Wahigrabstätten.

§17
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rüdegabe Ist mir für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch 
auf Gebührenerstattung.

(3) ,DJe .Frledhofsverwaltuag kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer
Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschiießen. Ein Anspruch
auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.
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§ 18
Vorzeitige Einebnung

In besonderen Fällen (Wie z. ß. Krankheit des/der Nutzungsberechtigten) kann die 
Friedhofsverwattung der Einebnung einer Grabstätte vor dem Ende der Ruhezeit 
zustimmen. Dieses ist frühestens nach Ablauf von 4/5 der Ruhezeit möglich und bedarf 
eines schrtftttchen begründeten Antrages des/der Nutzungsberechtigter!. Hierfür ist eine 
Gebühr nach Maßgabe der geltenden Friedhofsgebührenordnung zu zahlen. Bei 
Verkürzung von Liegezeiten besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Gebühren.

§ 19
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich 
nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

¥rg#f|a|.||inavaa,grij •i-ir-mw» unä Grabmalen

§ 20
Gestaftöftgsgrundsate

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der 
Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner
Gesamtaniage gewahrt wird.

§ 21
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine
Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christüchen Glauoen 
richten. Im übrigen gilt § 20 „Gestaltunasanmdsatz" entsprechend.
Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines 
Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die 
nachweislich in der Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne 
des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit" hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon 
gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzüge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmaien). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden; angemessenen Frist 
beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile 
davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind 
nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestelit 
wir«.
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VI, Anlage .und.Pflege„dgr Gralsstätten

§22
Äilgemelnss

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt 
werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht 
gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten 
Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofs-verwaltung Ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen
behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte 
Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Platzen abzuiegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der
Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaitung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch
fremde Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§23
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmrttelrr sowie von 
biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von 
Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Traueifloristik, insbesondere in
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen 
sowie bei Pflanzenanzuchtbehäitern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen,

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von 
Schnittbiumen ist nicht gestattet.

§ 24
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die 
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt 
sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person In Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist 
die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, 
kann die Friedhofsverwaitung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung 
hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte 
Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.
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(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die 
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 'Grabstätte 
aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die 
Friedhofsverwattung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen
lassen.

yil. ismmnmm umi anders Änlagen

§ 25
'Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der 
Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen 
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmaientwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen, in den
Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittei mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik 
mit Mä-ßantj-aben und f»faterialbenermurrg in den Anzefgeunteriagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige 
begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit -keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das tecnniscne 
Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen 
werden, wem die Frfedhofsverwaitcmg schriftlich die Übereinsörnmung mit der 
geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der 
sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche 
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert
worden Ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen'müssen verkehrssicher sein. Sie-sind 
entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim öffnen benachbarter Gräber -nicht Umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur 
Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der 
„Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmaianiagen (TA Grabmal) der 
Deutschen HatuTstetn-Akademte e.V. (DENAK)". Die TA Grabmal grftmr die Ptammg, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der 
Grabmalanlagen.

£0]
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(6) Für alte neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder 
sonstige Dienstieistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung- und Ausführung von Gründungen) eine 
Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige 
Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfabiauf ist 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der 
Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die 
Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzuiegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. $ 6 Absatz 2 „Dienstleistungen" sind
Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen 
Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der 
Lage sein, für die Befestigung der Grabmaiteile das richtige Befestigungsmittel 
auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die 
Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hiffe von 
Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer 
Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried hofsordn u ng, setzt 
die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. (Mach 
ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt 
§__20_^Absa^_4__tcGestaltung_jmd_Standsicheii2eit_von_Gr^brr)aIen__und_anderen
Anlagen'''.

§26
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie 
im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht 
möglich. Im Übrigen gelten § 21 Absätze 3 und 4 ^Gestaltung and Standsicherheit 
von Grabmalen und anderen Anlagen" entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten 
Grüften ist nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen 
Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten 
und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des 
Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den 
nutzungsberechtigten Personen vollständig- zu entfernen.

tiaj
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§ 27
Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit 
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszert und nach Bekanntmachung über das Abräumen der 
Grabstätten veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und 
anderen Anlagen.

(3) Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und bei 
Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit ist der 
Nutzungsberechtigte oder dessen Nachfolger verpflichtet die Grabmale und sonstigen 
Anlagen der Grabstätte auf seine Kasten entfernen zu lassen.

(4) Sollte das Abräumen durch den Nutzungsberechtigten innerhalb dieser Frist nicht 
erfolgen, kann die Friedhofsverwaltung i.A. des Kirchenvorstandes nach schriftlicher 
Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten die Grabstätten auf dessen Kosten 
abraumen lassen,

(5) Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu 
leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer 
Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu 
erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt.

| 28
Künstlerisch oder historisch vvartvoüa Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der 
Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichen räume und Trauerfeiem

§ 29
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, In der 
Leichenhaile von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. 
Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen 
werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepfiichtigen Krankheit gelitten oder bei der 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit 
schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

L •i-“2 j
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§ 30
Benutzung der Friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung.

(2) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehörenden 
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften waren steht für die Trauerfeier auch die 
Kirche zur Verfügung.

(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.

(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum 
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen 
Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche bestehen.

.I.X,.H.aftunt3i..yMJSeMfargIl

§31
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem 
Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§32
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.
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X. gchtussvorschrlften

§ 33
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(!) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 29.01.1990 außer Kraft.

(0rt)f -5 Datum)

Der Kirchenvorstand; 
L. S.
Vorsitzender;

/J
Kirchenvorsteher;

/ Ui/f uD/#.
Die vorstehende Friedhofsordnung wird Wermit gemäß §
Absätze 2 und 5 der KirchengerriemaCordnung kircheoi ihthch genehmig];

Der Kirchenkreisvorstanc^ 
L. S.
Voroitzonde»*

1 Gatz 1 f'iuiiitii^i 5T

Kirchenkreisvorsteher.
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EVANG.-LUTH. KIRCHENKREIS HOLZMINDEN-BODENWERDER
- DER KIRCHENKREISVORSTAND -

GENEHMIGUNG

Der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Heinade hat am 09.12.2025 eine neue 
Friedhofsordnung und eine neue Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Fleinade be­
schlossen.

Den Beschluss und die Friedhofsordnung genehmigen wir gemäß § 66 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 
Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung.

Flamein, den 14. April 2026 

Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag;

Amtsblatt Nr. 03 vom 24.04.2026

52



Friedhofsaebyhreiiordnynq (FGOl

für den Friedhof der 
Ev^-Iuth. Klrchengemelnde Heinade

Gemäß § S der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchf. Amtsfal. 1974 S. 1) und 
$ 32 „Gebühren" der Friedhofsordnuna vom 9.12.2025 hat der Kirchenvorstand der 
Ev. iuth. Kirchengemeinde Heinade für den Friedhof in Heinade am 9.12.2025 folgende 
Friedhofegeböhrenordnimg beschlossen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführte Leistungen der Fried hofsverwa Itu ng werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben.

§2
Gebührenschuldner

(1) Gefaöhrenschuidner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung 
beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuid eines anderen kraft 
Gesetzes -haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaftunqshandiunq veranlasst oder in wessen Interesse sie vorqenommen 
wird,

2. wer die Gebührenschuid gegenüber der Fried h ofsverwa Itu ng durch schriftliche 
Erklärung übernommen hat oder wer für die Geböhrertschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Geböhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

13
Entstehen der Gebührenschuld

(1} Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der
Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht -die Gebührenschuid mit der
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.

(3\ Sei verwaitungsgebühren entsteht die Gebührenschuid mit der Vornahme der 
Verwaitungshandlung.

m
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§4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schrifttichen Bescheid. Die Gebühren sind
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofeverwattimf kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistengen
verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine 
entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(.3) Rückständige Gebühren werden im verwaitungszwangsverfanren eingezogen.

SauTOf»lsz«scMäg.e,. fiCosteR, röckstSudiger Gebixtiren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 
Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnunaen sind die entstandenen Portokosten durch den
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschlage sowie Kosten nach Absatz 2 werden im
VerwaItungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuidnerin zu tragen.

§5

H6
Gebühretitarif

J. .Gebühren für die Verieltiiing von Nutzungsrechten an Grabstätten;

1. Reihengrabstätte:
a) Für Personen über 5 Jahre - für 30 Jahre:
b) Für Personen bis zu 5 Jahren - für 20 Jahre:

970,00 € 
516,00 €

2. Wahigrabstätte;
a) Für 30 Jahre - je Grabstede:
b) Für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstede:

1.080,00 C 
36,00 €

j. Urnenreihengrabstätte:
Für 25 Jahre: 728,00 €

4. Urnenreihengrab mit Kennzeichnung ~ Urnenanlage -: 
a) Für 25 Jahre -: 1.588,00 €

(In den Grabgebühren enthalten sind: die Grabstätte, die Namen-spla-tte, das
Eingrünen der Grabfläche und die Pflege bis zum Ablauf der Ruhefrist bzw. 
Aufhebung der Abteilung.)

[2]
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1.080,00 € 
36,00 €

5. Finzelwahlgrabstätte für je eine Erd- und Urnenbeisetzung in einem extra
ausgewiesenen Gräberfeld; 

a) Für 30 Jahre -
bl- Für jedes Jahr der Vedänqerunq - fe Grabsteiie:

6. Zusätzliche Bestattung einer Ume in einer bereits belegten Wahl- oder Umenwahl- 
grabstätte gemäß 6 11 Absatz 5 „Allgemeines" der Friedhofsordnung:

eine Gebühr gemäß den Nummern Nummer 2b oder Sb zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit

7. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gern, 
5 13 Absatz 2 „Wahlarabstätten der Friedhofsordnung) ist für jedes Jahr, um das das
Nutzungsrecht verlängert wird, eine Gebühr nach den Nummern 2b. oder 5b zu
entrichten.

Wiedererwerbe und. Veriängenmgen von.. Nutzungsrechten sind, nur In. voUen 
Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für der», Emerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des 'üutzungsiBchtes 
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. Gebühren für die Bestattung?

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen 
Erde wird vom Friedhofsträger, im Namen und für Rechnung des Gebührenschuldners,
ein. ,Facbij;n£emehm.&n. gesondert beauftrage.

III. Verwaltungsgebühren:

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines Grabmals 30.00 C

2. Überprüfung der Standsicherheit (hierunter fallen nicht liegende Grabmale!
Für jedes Jahr der Laufzeit des Nutzungsrechtes zzgl. bei der Verlängerung von 

Nutzungsrechten: 2,50 €

IV. Gebühren für die vorzeitige Einebnung:

■P--mä8 s w detEriedbofsorämmg

1. Je Grabsteiie und Jahr: 15,00 €

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 
nacn dem jeweiligen Aufwand berechnet.
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§S
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung
und öffentlichen Bekanntmachung am____________ in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung 
in der Fassung vom 25. März 2003 außer Kraft.

Heinade, den . ^

Der Kirchenvorstand:

Vorsitzende/r:

/£>vLU f CS
Kirchenvorsteher/in:

Die vorstehende nriedhofsgebührenordnung wird hiermit aewiog § 66 Absatz 1 i. V. m. 
Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung (KGO) kirchefiaufsichtlich genehmigt.

Der Kirchenkreisvorstand: 
Hameln, den 
Im Auftrag

Schoppe-Hoizapfel
(Amtsieitung)
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EVANG.-LUTH. KIRCHENKREIS HOLZMINDEN-BODENWERDER
- DER KIRCHENKREISVORSTAND -

GENEHMIGUNG

Der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Heinade hat am 09.12.2025 eine neue 
Friedhofsordnung und eine neue Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof in Fleinade be­
schlossen.

Den Beschluss und die Friedhofsordnung genehmigen wir gemäß § 66 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 
Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung.

Flamein, den 14. April 2026 

Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag:
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